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Merkblatt C - Information für Eltern und Erziehungsberechtigte zu 
Corona-Fällen an der Schule 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
an immer mehr Schulen gibt es Infektionen mit dem Corona-Virus. Dieses Merkblatt 
zeigt Ihnen, was Sie dann tun müssen und was Sie beachten müssen. 

 
 

 
 
 

 

 
 

Das Gesundheitsamt und/oder die Schule meldet sich bei Ihnen.  
 

Wenn an der Schule Ihres Kindes eine Person mit dem Corona-Virus infiziert ist: 

Ihr Kind hatte engen Kontakt zu der erkrankten  

Person und ist eine Kontaktperson Kategorie 1. 

Ihr Kind muss nicht 
in Quarantäne und 
kann weiter zur 
Schule gehen. Trotz-
dem sollte es freiwil-
lig weniger Men-
schen treffen. 

 Ihr Kind muss 14 Tage ab dem letzten Kontakt 
zur positiv getesteten Person in Quarantäne.  

 Sie erhalten danach von der Stadt/Gemeinde 
eine schriftliche Quarantäneverfügung. 

Das Gesundheitsamt organisiert gegebenenfalls eine 
gemeinsame Testung für alle engen Kontaktperso-
nen. Die Schule sagt Ihnen, was Sie tun müssen. 

Das Gesundheitsamt nimmt am letzten Tag der Qua-
rantäne Kontakt zu Ihnen auf. Danach ruft die 
Stadt/Gemeinde bei Ihnen an und entlässt Ihr Kind aus 
der Quarantäne. Erst dann darf Ihr Kind wieder in 
die Schule. 

Ihr Kind hatte keinen 
engen Kontakt zu 
der Person und ist 
daher eine 
Kontaktperson 
Kategorie 2. 

Weitere Hinweise gibt es auf dem „Merkblatt Q“ zur 
Quarantäne. 
 

Falls Ihr Kind krank wird und typische Symptome des 
Corona-Virus hat, muss es getestet werden. Rufen 
Sie Ihren Hausarzt an. Oder rufen Sie 116 117 an, 
dort können Sie mit einem Arzt sprechen. Der Arzt 
sagt Ihnen, was Sie tun müssen. Mehr Hinweise gibt 
es auf dem „Merkblatt S“ über Symptome. 
 

Wenn Ihr Kind krank 
wird: 

 muss es zu 
Hause blei-
ben, 

 sollten Sie 
den Hausarzt 
anrufen, 

 das „Merk-
blatt S“ über 
Symptome 
beachten. 

Die Schule kann die Klasse/Lerngruppe in den Fernunterricht schicken. 
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Bitte richten Sie weitere Fragen an die Bürgerhotline des Gesundheitsamts. 
Das erreichen Sie unter der Telefonnummer 0731/1851050.  
 
Die Bürgerhotline ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 16 Uhr und 
Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund, 
 
 
Ihr Landratsamt Alb-Donau-Kreis,  
Ihre Stadt Ulm 
und Ihr Staatliches Schulamt Biberach  
 

Die Stadt/Gemeinde ruft bei Ihnen an und beendet die 
Quarantäne. Ihr Kind kann wieder in die Schule. 

Hinweise zu einem gemeinsamen Testtermin  
 

 Das Gesundheitsamt organisiert gegebenenfalls einen Testtermin für alle en-
gen Kontaktpersonen.  

 Wenn das so ist, warten Sie den gemeinsamen Termin ab. 

 Lassen Sie nur im Notfall einen separaten Test beim Hausarzt vornehmen. 
Zum Beispiel, wenn Ihr Kind krank ist. 

 Ihr Kind darf die Quarantäne nur verlassen, um den Testtermin wahrzuneh-
men.  

 Fahren Sie ohne Zwischenstopps dorthin und, wenn möglich, nicht mit dem 
Bus, der Straßenbahn oder dem Zug. 

 Für den Test müssen Sie die Krankenkassenkarte Ihres Kindes mitbringen.  

 Sie können bei Ihrem Arzt anrufen. Er sagt Ihnen das Testergebnis. Das Ge-
sundheitsamt meldet sich nur bei Ihnen, falls der Test Ihres Kindes positiv ist.  
 

Hinweise zur häuslichen Quarantäne 
 

 Die Dauer der Quarantäne beträgt 14 Tage. So lange kann es nach der An-
steckung dauern, bis das Corona-Virus ausbricht. 

 Die Quarantäne wird berechnet ab dem Datum, ab dem Ihr Kind das letzte 
Mal Kontakt zur infizierten Person hatte. 

 Die Quarantäne gilt auch, wenn Ihr Kind keine Symptome hat oder Ihr Kind 
negativ getestet wurde.  

 Die Schule darf keine Quarantäne aussprechen oder sie beenden. Das kann 
nur das Gesundheitsamt und die Stadt/Gemeinde.  

 Die Schule kann nur empfehlen, freiwillig zu Hause zu bleiben oder Fern- 
unterricht für die Schülerinnen und Schüler anordnen. 

 Weitere Informationen finden Sie auf dem „Merkblatt Q“ zur Quarantäne. 


